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AUS DEM GEMEINDERAT 
 
Herbstarbeiten 
Dank der Mithilfe der Asylsuchenden von Asyl Biel Regio und Herrn Seydula konnte der 
Näspelgraben von seinen „Altlasten“ befreit werden. Unser Wegmeister Toni Riedwyl, ist 
darum bemüht, die Abschnitte noch diese Woche zu entfernen, so dass der Näspelgraben 
für den Winter gerüstet ist. 
Ebenfalls konnte der Jäissbach vom “ Brüggli“ bis zum Kanal gesäubert werden. Der Dorf-
bach von der Lochgasse bis ins Hinterdorf sowie vom Dorfplatz bis zu Kohlers ist die 
nächste Aufgabe, die in Angriff genommen wird. 
Jetzt hoffen wir, dass das Wetter mitspielt und diese notwendigen Arbeiten noch vor dem 
Wintereinbruch ausgeführt werden können. 
Bei Allen die daran gearbeitet haben oder noch werden, bedanken wir uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUS DER VERWALTUNG 
 

Gemeindeverwaltung Jens   
Hinterdorf 5, Postfach 47, 2565 Jens  
Telefon 032 333 11 61, Email info@jens.ch 
 
Team Erreichbarkeit 
Gemeindeverwalterin Meier-Rufer Nancy MO ganzer Tag / DI + DO Vormittag 
Verwaltungsangestellte Schwitalla Corinne MO + DO ganzer Tag 
Verwaltungsangestellte Jenni Stephanie MO, DI, DO ganzer Tag / MI Vormittag 

mailto:info@jens.ch
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Offizielle Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

Montag 10.00 – 11.45 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag 10.00 – 11.45 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 – 11.45 Uhr / Nachmittag für Publikumsverkehr geschlossen 
Donnerstag 10.00 – 11.45 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr 
Freitag ganzer Tag für Publikumsverkehr geschlossen 
 

Ausserhalb der oben aufgeführten Telefon- und Schalteröffnungszeiten stehen wir Ihnen – 
nach vorgängiger Terminvereinbarung – gerne zur Verfügung. 
 
Jubilare  
13.08. Biedermann Paul, Küfergasse 14, Jens 82-jährig 
22.08. Fournier Gaston, Rebenweg 5, Jens 86-jährig 
01.09. Salchli Ruth, Unterfeld 3, Jens 95-jährig 
04.09. Biedermann Hans, Küfergasse 24, Jens 83-jährig 
 
Wir gratulieren den Jubilaren nachträglich ganz herzlich und wünschen ihnen weiterhin al-
les Gute und viele freudige Stunden im Kreise der Bekannten und Angehörigen. 
 
Zuzüger  
 
12.08.2013 Stöckli-Arth Theresia, Moosgasse 16, von Cantallops Spanien 
01.10.2013 Fuhrer Monia, Hinterdorf 7, von Seedorf 
 
Wir heissen alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger in Jens herzlich willkommen! 
 
 

KARTONSAMMLUNG 
 
An folgendem Samstag wird wieder Altkarton gesammelt. Bitte die Kartonverpackungen 
offen, flach gedrückt und gebündelt abgeben. 
 

Samstag, 19. Oktober 2013 
 

vom 9.30 bis 11.30 Uhr 
 

auf dem Dorfplatz  
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ALTMETALLSAMMLUNG 
 

FREITAG UND SAMSTAG, 18. UND 19. OKTOBER 2013 

An diesen Tagen steht die Mulde wie gewohnt beim Schulhaus bereit. 
Altmetall kann am Samstag bis spätestens 12.00 Uhr deponiert werden. 
Für nebenstehende Gegenstände ist auf der Gemeindeverwaltung die 

entsprechende Entsorgungsgebühr zu bezah-
len. Konservendosen und Blechbüchsen sind 
getrennt zu sammeln und separat zu deponie-
ren.  
 
Für Ihre Mithilfe, den Sammelplatz in einem 
sauberen Zustand zu halten, danken wir bes-
tens. 

 

VERANSTALTUNGEN 
 
Oktober 
24. Landfrauen Mittagstisch 
24. Einwohnergemeinde Dorftermine 2014 
 
November 
01. Kindergarten Räbeliechtli 
02. Feldschützen Preisverteilet 
08. IG-Spielplatz Erzählnacht 
09. FC Jens Reclette-Essen 
12. SVP Versammlung 
15. Einwohnergemeinde Jungbürgerfeier, Neuzuzügerabend und 
  Militärdienstentlassene 
23. FGL Heckenpflege 
29. Einwohnergemeinde Versammlung 
 
Dezember 
03. Männerchor Adventssingen 
06. Burgergemeinde Versammlung 
06.+08. Feldschützen Redlet 
07. FGL Heckenpflege 
11. Landfrauen Seniorenadvent 
12. Landfrauen Weihnachtsfeier 
 

Autobatterie Fr.  6.— 

Pneu ohne Felge  Fr. 6.50 

Pneu mit Felge Fr. 13.— 

Landwirtsch. Räder Fr. 30.— 

Boiler Fr. 75.— 
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Weitere Anlässe in der Gemeinde können der Gemeindeverwaltung jederzeit gemeldet 
werden. Wir werden diese gerne auf unserer Homepage veröffentlichen, allenfalls sogar 
mit entsprechendem Link auf den Festführer oder Ihre Homepage. 
 

LANDFRAUEN 
 

 
 

   2.11.13  Jäisser Flohmärit 
    im Gemeindehaus. 
   Tag der  offenen Türe. 
   Es gibt Suppe, Züpfe, Cakes und Kaffee. 
   Wir freuen uns auf Euer Besuch.  
 
 
 

 
 
 
19.11.13 Spielnachmittag  
  für Senioren. 
  Wir jassen, spielen und  
  was auch dazugehört: 
  gemütliches Zusammensein bei 
  Kaffee und Kuchen 

 
 
 

AHV – FLEXIBLES RENTENALTER 
 
Beginn des Anspruchs auf eine Altersrente gültig ab 1. Januar 2014. 

 

Damit Sie Ihren Ruhestand gut vorbereiten können, geben wir Ihnen nachstehend die Be-
dingungen für den Anspruch auf eine Altersrente bekannt. Folgende Bedingungen müssen 
Sie erfüllen, wenn Sie im Verlauf des Jahres 2014 eine ordentliche Altersrente beziehen 
wollen: 
a) Anspruch auf eine ordentliche Altersrente: 
¶ Sie sind ein Mann, geboren 1949 › Sie erreichen das ordentliche Rentenalter, also 

65Jahre; 
Dann sollten Sie Ihre Anmeldung für eine Altersrente bei der AHV-Zweigstelle Ihrer 
Wohngemeinde oder der Ausgleichskasse welcher Sie bzw. Ihr Arbeitgeber ange-
schlossen sind mindestens 3 Monate vor Ihrem Geburtstag einreichen, damit die 
Rente im ihrem Geburtstag folgenden Monat überwiesen werden kann. 
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¶ Sie sind eine Frau, geboren 1950 › Sie erreichen das ordentliche Rentenalter, also 
64Jahre; 
Dann sollten Sie Ihre Anmeldung für eine Altersrente bei der AHV-Zweigstelle Ihrer 
Wohngemeinde oder der Ausgleichskasse welcher Sie bzw. Ihr Arbeitgeber ange-
schlossen sind mindestens 3 Monate vor Ihrem Geburtstag einreichen, damit die 
Rente im ihrem Geburtstag folgenden Monat überwiesen werden kann. 

b) Anspruch auf den Vorbezug der Altersrente für 1 Jahr: 
¶ Sie sind ein Mann, geboren 1950 › Sie erreichen das Alter, welches Ihnen Anspruch 

auf einen Vorbezug von 1 Jahr - also mit 64 Jahren - gibt.  
¶ Sie sind eine Frau, geboren 1951 › Sie erreichen das Alter, welches Ihnen Anspruch 

auf einen Vorbezug von 1 Jahr - also mit 63 Jahren - gibt. 
Der Betrag Ihrer Rente wird jedoch lebenslänglich um 6.8% gekürzt (Mann und Frau).  
Wer die Rente vorbezieht, untersteht weiterhin der AHV/IV/EO-Beitragspflicht Männer bis 
zur Vollendung des 65. Altersjahres, und Frauen bis zur Vollendung des 64. Altersjahres.  
Um in den Genuss eines Vorbezugs Ihrer Altersrente von einem Jahr zu kommen, müssen 
Sie Ihre Anmeldung für einen Rentenvorbezug bei Ihrer AHV-Zweigstelle oder der Aus-
gleichskasse welcher Sie bzw. Ihr Arbeitgeber angeschlossen sind bis spätestens am letz-
ten Tag des Monats in welchem Sie 64 (Männer) bzw. 63 (Frauen) Jahre alt werden, ein-
reichen. 
c) Anspruch auf Vorbezug der Altersrente für 2 Jahre: 
¶ Sie sind ein Mann, geboren 1951 › Sie erreichen das Alter, welches Ihnen Anspruch 

auf einen Vorbezug von 2 Jahren - also mit 63 Jahren - gibt. 
¶ Sie sind eine Frau, geboren 1952 › Sie erreichen das Alter, welches Ihnen Anspruch 

auf einen Vorbezug von 2 Jahren - also mit 62 Jahren - gibt. 
Der Betrag Ihrer Rente wird jedoch lebenslänglich um 13.6% gekürzt (Mann und Frau).  
Wer die Rente vorbezieht, untersteht weiterhin der AHV/IV/EO-Beitragspflicht. Männer bis 
zur Vollendung des 65. Altersjahres, und Frauen bis zur Vollendung des 64. Altersjahres.  
Um in den Genuss eines Vorbezugs Ihrer Altersrente von zwei Jahren zu kommen, müs-
sen Sie Ihre Anmeldung für einen Rentenvorbezug bei Ihrer AHV-Zweigstelle oder der 
Ausgleichskasse welcher Sie bzw. Ihr Arbeitgeber angeschlossen sind bis spätestens am 
letzten Tag des Monats in welchem Sie 63 (Männer) bzw. 62 (Frauen) Jahre alt werden, 
einreichen. 
 
Hinweis: Bevor Sie den Entscheid über einen Rentenvorbezug treffen, empfehlen wir 
Ihnen, sich über Ihren Anspruch auf eine Altersrente bei der 1. Säule (Ausgleichskassen), 
2. Säule (Pensionskassen) und evtl. bei anderen Versicherern zu erkundigen. Jede Versi-
cherung kann den Beginn des Altersrentenanspruchs verschieden regeln. Bitte beachten 
Sie ferner, dass während des Rentenvorbezugs keine Kinderrenten ausgerichtet werden. 
Für nähere Informationen empfehlen wir Ihnen das entsprechende Merkblatt 3.04 "Flexib-
les Rentenalter" zur Lektüre. 
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HECKEPFLEGE 
 
Liebe Jäisserinnen und Jäisser 

 

Wir haben das Privileg, hier in Jens, inmitten einer selten schönen und reichhaltigen Heckenlandschaft, 
zu wohnen. Sie belebt unsere grosse Ebene auf wunderbare Weise. Unsere Aufmerksamkeit und eine 
regelmässige Pflege sind jedoch unabdingbar. 
 
Die Fachgruppe Landschaft Jens lädt Sie daher auch dieses Jahr zur freiwilligen Hecken-pflege 2013 
ein. Jede Hilfskraft ist herzlich willkommen! 
 

Macht Ihr mit?  
 

Samstag, 23. November 2013 
 

Samstag, 7. Dezember 2013 
 

Treffpunkt: Biotop 
 
 
 
 
 

Moosgasse 18 
 
 

09.00 Uhr  Besammlung beim Biotop, anschliessend Arbeiten in Gruppen unter Anleitung 
 

12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen (von der Gemeinde offeriert) 
 

13.30 Uhr Ende 
 

Bitte denken Sie an gutes Schuhwerk und entsprechende Kleidung! Das Werkzeug wird zur Verfügung 
gestellt, Arbeitshandschuhe hingegen, wollen Sie bitte mitbringen. 
 

Danke für Ihre Mithilfe! 
 

FACHGRUPPE LANDSCHAFT JENS 
" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANMELDUNG: 
 

Name: .......................................................... Tel. ...................................... 
 

Wir kommen am 23.11.2013  ........ Personen 
Wir kommen am 7.12.2013   ........ Personen 
 
 

Bitte senden Sie die Anmeldung bis am 20.11.2013. resp. 4.12.2013 an die Gemeindeverwaltung Jens, 
Hinterdorf 5, 2565 Jens, oder per E-Mail an info@jens.ch. Besten Dank. 

mailto:info@jens.ch

